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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen Rechtsanwäl-

tinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 67.000 Mitgliedern vertritt die Interessen der 

deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 

_____________________________________________________________________________ 

Zur Auswahl und Bestellung von Insolvenzverwaltern  

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung enthält Überlegungen zur Reform des Insolvenzrechts, 

die auf die Sanierungsfähigkeit deutscher Unternehmen gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise 

durch Insolvenzverfahren zielen. Die Schicksalsfrage des Insolvenzverfahrens, auch und gerade 

des Sanierungsverfahrens, ist aber die Person des Insolvenzverwalters. Zwar findet derzeit eine 

umfassende Diskussion aller beteiligten Kreise über die Frage statt, ob und mit welchem Inhalt 

eine Reform der Insolvenzverwalterbestellung durchgeführt werden soll. Der Deutsche Anwaltver-

ein vertritt hierzu den Standpunkt, dass unabhängig von dem Ergebnis dieser Reformdiskussion 

jedenfalls für die relevanten Sanierungsverfahren die Notwendigkeit besteht, den Einfluss der In-

solvenzgläubiger und der übrigen Verfahrensbeteiligten auf die Bestellung einer konkreten Verwal-

terperson gestärkt zu stärken. 

Der Deutsche Anwaltverein ist der Auffassung, dass durch die Schaffung einer Berufsordnung, 

durch die Erarbeitung leistungsbezogener Entscheidungsmerkmale oder die Einrichtung einer In-

solvenzverwalterkammer allein der Sanierungsprozess nicht optimal gestaltet werden wird. Die 

Akzeptanz von Insolvenzverfahren leidet nach derzeitiger Rechtslage entscheidend unter man-

gelnder Planbarkeit und Vorhersehbarkeit der gerichtlichen Entscheidung über die Person des 

vorläufigen Insolvenzverwalters. Gerade im Vergleich zu ausländischen Rechtsordnungen wird es 

im Allgemeinen hierzulande als ein Mangel empfunden, dass selbst dann, wenn sich sämtliche 

relevanten Gläubigergruppen – Banken, Lieferanten, Anleihegläubiger, Arbeitnehmer, Finanzämter 

etc. – über ein Sanierungsverfahren geeinigt und das fragliche Team personell besetzt haben, das 

Insolvenzgericht gleichwohl nicht gehindert ist, an die Stelle der von der Gläubigermehrheit ausge-

suchten Person eine andere nach seinem freien Ermessen zu setzen. Derartige Entscheidungen 

werden, so selten sie auch sein mögen, oft als willkürlich empfunden und begründen bei Unter-

nehmern und Sanierungsberatern den Generalverdacht, dass Sanierungsprozesse unter Einbe-

ziehung des Insolvenzgerichts nicht planbar seien. Dies wiederum leistet einerseits der 

Insolvenzverschleppung, andererseits der Flucht über die Grenze in ein ausländisches Insolvenz-

verfahren Vorschub. 
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Die Stellung der Gläubiger im Verfahren würde gestärkt, die richterliche Unabhängigkeit bliebe 

unangetastet, wenn sich die Gläubiger im Vorfeld einer Insolvenz auf einen Kandidaten für das 

Amt des Insolvenzverwalters einigen könnten. Dies läge auch auf der Linie der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts, wonach das Verfahren den Interessen von Gläubigern und 

Schuldnern dienen soll (BVerfGE 116,1, 12 ff.). Deshalb schlägt der Deutsche Anwaltverein eine 

Ergänzung des § 56 InsO um folgenden neuen Absatz vor: 

 

„Findet ein Vorschlag für einen Insolvenzverwalter voraussichtlich die erfor-

derliche Mehrheit in der Gläubigerversammlung, so soll das Insolvenzgericht 

nicht ohne wichtigen Grund von ihm abweichen. Das Gericht soll den 

Schuldner, wesentliche Gläubiger und Vertretungen der Arbeitnehmer und 

der öffentlichen Hand anhören, soweit dies das Verfahren nicht verzögert.“ 

 

 

 


